
Auszug aus der 
 

BERICHTIGUNGEN 
Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 der Kommission vom 8. Dezember 2006 zur Festlegung von 

Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates mit allgemeinen Bestimmungen über 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und 
der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates über den Europäischen Fonds für 

regionale Entwicklung 
 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 371 vom 27. Dezember 2006) 
Die Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 erhält folgende Fassung: 

 
 

VERORDNUNG (EG) Nr. 1828/2006 DER KOMMISSION 
vom 8. Dezember 2006 

zur Festlegung von Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates mit 
allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den 

Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 

 
… 
 

KAPITEL II 
 

DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ZUR VER-
ORDNUNG (EG) 
NR. 1083/2006 

 
Abschnitt 1 

Information und Publizität 
 

Artikel 2 
Erstellung des Kommunikationsplans 

 
(1) Es wird ein Kommunikationsplan einschließlich 
wichtiger Änderungen erstellt, der entweder von 
der Verwaltungsbehörde für das in ihre Zuständig-
keit fallende operationelle Programm oder vom 
Mitgliedstaat für mehrere oder alle operationellen 
Programme ausgearbeitet wird, die aus dem Euro-
päischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), 
dem Europäischen Sozialfonds (ESF) oder dem 
Kohäsionsfonds kofinanziert werden. 
 
(2) Der Kommunikationsplan enthält mindestens 
Angaben zu Folgendem:  
 
a) den Zielen und Zielgruppen; 
 
b) der Strategie und dem Inhalt der Informations- 
und Publizitätsmaßnahmen, die vom Mitgliedstaat 
oder der Verwaltungsbehörde durchzuführen und 
auf potenzielle Begünstigte, Begünstigte und die 
Öffentlichkeit ausgerichtet sind, unter Berücksich-

tigung des Mehrwerts der Gemeinschaftsinterven-
tion auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene;  
 
c) dem indikativen Budget für die Durchführung 
des Plans; 
 
d) den für die Durchführung der Informations- und 
Publizitätsmaßnahmen verantwortlichen Verwal-
tungsstellen oder Einrichtungen; 
 
e) der Art und Weise, in der die Informations- und 
Publizitätsmaßnahmen in Bezug auf Sichtbarkeit 
und Bekanntheitsgrad der operationellen Pro-
gramme sowie die Rolle der Gemeinschaft bewer-
tet werden. 
 

Artikel 3 
Prüfung der Vereinbarkeit des Kommunikati-

onsplans 
 

Der Mitgliedstaat oder die Verwaltungsbehörde 
übermittelt der Kommission den Kommunikati-
onsplan innerhalb von vier Monaten nach Geneh-
migung des operationellen Programms bzw. — 
sofern der Kommunikationsplan mehrere operati-
onelle Programme betrifft — innerhalb von vier 
Monaten nach der Annahme des letzten operatio-
nellen Programms. Hat die Kommission innerhalb 
von zwei Monaten nach Übermittlung des Kom-
munikationsplans keine Bemerkungen übermittelt, 
so gilt dieser als konform mit Artikel 2 Absatz 2. 
Hat die Kommission innerhalb von zwei Monaten 
nach Übermittlung des Kommunikationsplans 
Bemerkungen übermittelt, so übermittelt der Mit-
gliedstaat oder die Verwaltungsbehörde der 



Kommission innerhalb von zwei Monaten einen  
überarbeiteten Kommunikationsplan. 
Bei Ausbleiben weiterer Bemerkungen der Kom-
mission innerhalb der auf die Übermittlung des 
überarbeiteten Kommunikationsplans folgenden 
zwei Monate ist anzunehmen, dass der Kommuni-
kationsplan durchgeführt werden darf. 
 
Der Mitgliedstaat oder die Verwaltungsbehörde 
beginnt mit den in Artikel 5, 6 und 7 vorgesehe-
nen Informations- und Publizitätsmaßnahmen 
gegebenenfalls auch ohne die endgültige Fassung 
des Kommunikationsplans.  
 

Artikel 4 
Durchführung und Begleitung des Kommunika-

tionsplans 
 

(1) Die Verwaltungsbehörde informiert den Begleit-
ausschuss jedes operationellen Programms über Fol-
gendes: 
 
a) den Kommunikationsplan und seinen Durchfüh-
rungsstand; 
 
b) die durchgeführten Informations- und Publizitäts-
maßnahmen; 
 
c) die eingesetzten Kommunikationsmittel. 
 
Die Verwaltungsbehörde legt dem Begleitausschuss 
Beispiele für solche Maßnahmen vor. 
 
(2) Die jährlichen Durchführungsberichte und der 
abschließende Durchführungsbericht eines jeden 
operationellen Programms nach Artikel 67 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1083/2006 enthalten: 
 
a) Beispiele von Informations- und Publizitätsmaß-
nahmen für das operationelle Programm, die im Zuge 
der Durchführung des Kommunikationsplans getrof-
fen wurden; 
 
b) die Vorkehrungen für die Informations- und Publi-
zitätsmaßnahmen nach Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe 
d, gegebenenfalls einschließlich der elektronischen 
Adresse, unter der solche Daten zu finden sind; 
 
c) der Inhalt etwaiger wichtiger Änderungen des 
Kommunikationsplans.  
 
Der jährliche Durchführungsbericht für 2010 und der 
abschließende Durchführungsbericht enthalten eine 
Beurteilung der Informations- und Publizitätsmaß-
nahmen im Hinblick auf Sichtbarkeit, Bekanntheits-

grad der operationellen Programme und die Rolle der 
Gemeinschaft gemäß Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe e. 
(3) Die für die Durchführung, Begleitung und Bewer-
tung des Kommunikationsplans eingesetzten Mittel 
müssen im Verhältnis zu den im Kommunikations-
plan ermittelten Informations- und Publizitätsmaß-
nahmen stehen. 
 

Artikel 5 
Informationsmaßnahmen für die potenziellen 

Begünstigten 
 
(1) Die Verwaltungsbehörde gewährleistet, dass das 
operationelle Programm entsprechend dem Kommu-
nikationsplan unter genauer Angabe der finanziellen 
Beteiligung der betreffenden Fonds möglichst umfas-
send bekannt gemacht und dass es allen Interessen-
ten zur Verfügung gestellt wird. Sie gewährleistet 
darüber hinaus, dass Informationen über die Finan-
zierungsmöglichkeiten durch die gemeinsame Inter-
vention der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten im 
Rahmen des operationellen Programms möglichst 
umfassend verbreitet werden. 
 
(2) Die Verwaltungsbehörde informiert die potenziel-
len Begünstigten klar und detailliert über mindestens 
Folgendes:  
 
a) die Förderbedingungen, die erfüllt sein müssen, 
um eine Finanzierung im Rahmen eines operationel-
len Programms erhalten zu können; 
 
b) eine Beschreibung der Verfahren für die Prüfung 
der Finanzierungsanträge mit Angabe der betreffen-
den Fristen; 
 
c) die Kriterien für die Auswahl und Bewertung der 
zu finanzierenden Vorhaben; 
 
d) Ansprechpartner auf nationaler, regionaler oder 
lokaler Ebene, die Informationen über die operatio-
nellen Programme geben können. 
 
Darüber hinaus unterrichtet die Verwaltungsbehörde 
die potenziellen Begünstigten über die Veröffentli-
chung gemäß Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe d. 
 
(3) Die Verwaltungsbehörde bezieht entsprechend 
den nationalen Rechtsvorschriften und Praktiken in 
die Informations- und Publizitätsmaßnahmen mindes-
tens eine der folgenden Einrichtungen ein, die eine 
umfassende Verbreitung der Informationen gemäß 
Absatz 2 vornehmen können: 
 
a) nationale, regionale und lokale Behörden und 
Entwicklungsagenturen; 



b) Industrie- und Berufsverbände;  
c) Wirtschafts- und Sozialpartner; 
d) Nichtregierungsorganisationen; 
e) Unternehmerverbände; 
f) Europa-Informationszentren und die Vertretungen 
der Kommission 
in den Mitgliedstaaten; 
g) Bildungseinrichtungen. 

 
Artikel 6 

Informationsmaßnahmen für die Begünstigten 
 
Die Verwaltungsbehörde informiert die Begünstigten 
darüber, dass sie sich, wenn sie die Finanzierung 
annehmen, zugleich damit einverstanden erklären, 
dass sie in das gemäß Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe d 
veröffentlichte Verzeichnis der Begünstigten aufge-
nommen werden. 

 
Artikel 7 

Zuständigkeiten der Verwaltungsbehörde im 
Zusammenhang mit den Informations- und Pub-

lizitätsmaßnahmen für die Öffentlichkeit 
 

(1) Die Verwaltungsbehörde gewährleistet, dass die 
Informations- und Publizitätsmaßnahmen entspre-
chend dem Kommunikationsplan durchgeführt wer-
den und dass sie auf die größtmögliche Reichweite 
der Medien unter Nutzung unterschiedlicher Kom-
munikationsformen und -verfahren auf der geeigne-
ten Gebietsebene abzielen. 
 
(2) Die Verwaltungsbehörde ist für die Organisation 
zumindest der folgenden Informations- und Publizi-
tätsmaßnahmen zuständig: 
 
a) eine größere Informationsaktion, mit der die Einlei-
tung eines operationellen Programms bekannt ge-
macht wird, selbst wenn die endgültige Fassung des 
Kommunikationsplans noch nicht vorliegt; 
 
b) mindestens eine jährliche größere Informationsak-
tion, in deren Rahmen die Ergebnisse des operatio-
nellen Programms/der operationellen Programme — 
gegebenenfalls auch von Großprojekten — vorge-
stellt werden;  
 
c) Anbringen der Flagge der Europäischen Union 
während einer Woche (beginnend mit dem 9. Mai) 
vor dem Dienstgebäude der einzelnen Verwaltungs-
behörden; 
 
d) Veröffentlichung des Verzeichnisses der Begünstig-
ten, der Bezeichnung der Vorhaben und des Betrags 
der für die Vorhaben bereitgestellten öffentlichen 
Beteiligungen in elektronischer oder anderer Form.  

Die an einer ESF-Maßnahme teilnehmenden Perso-
nen werden nicht namentlich genannt. 
 

Artikel 8 
Zuständigkeiten der Begünstigten im Zusam-
menhang mit den Informations- und Publizi-

tätsmaßnahmen für die Öffentlichkeit 
 

(1) Der Begünstigte ist für die Unterrichtung der 
Öffentlichkeit über die von den Fonds erhaltene Un-
terstützung durch die in den Absätzen 2, 3 und 4 
genannten Maßnahmen zuständig. 
 
(2) Der Begünstigte stellt spätestens sechs Monate 
nach Abschluss eines Vorhabens, das folgende Be-
dingungen erfüllt, eine permanente, gut sichtbare 
Erläuterungstafel von signifikanter Größe auf: 
 
a) der öffentliche Gesamtbeitrag zum Vorhaben 
beträgt mehr als 500 000 EUR;  
 
b) das Vorhaben besteht im Erwerb eines materiellen 
Gegenstands oder der Finanzierung von Infrastruktur 
oder von Baumaßnahmen.  
 
Auf der Tafel sind neben den in Artikel 9 aufgeführ-
ten Informationen die Art und die Bezeichnung des 
Vorhabens anzugeben.  
 
Diese Informationen nehmen mindestens 25 % des 
Schildes ein. 
 
(3) Der Begünstigte stellt am Standort eines Vorha-
bens, das folgende Bedingungen erfüllt, während 
seiner Durchführung ein Hinweisschild auf: 
 
a) der öffentliche Gesamtbeitrag zum Vorhaben 
beträgt mehr als 500 000 EUR; 
 
b) das Vorhaben betrifft die Finanzierung von Infra-
struktur oder von Baumaßnahmen. 
 
Die in Artikel 9 genannten Informationen machen 
mindestens 25 % des Hinweisschildes aus. Nach 
Abschluss des Vorhabens wird das Hinweisschild 
durch die permanente Erläuterungstafel gemäß Ab-
satz 2 des vorliegenden Artikels ersetzt. 
 
(4) Wird für ein Vorhaben im Rahmen eines aus dem 
ESF kofinanzierten operationellen Programms eine 
Finanzierung gewährt oder wird für ein Vorhaben 
gegebenenfalls eine Finanzierung aus dem EFRE oder 
dem Kohäsionsfonds gewährt, so stellt der Begüns-
tigte sicher, dass die an dem Vorhaben Beteiligten 
über diese Finanzierung informiert werden. 
 



Der Begünstigte gibt einen deutlichen Hinweis dar-
auf, dass das durchgeführte Vorhaben im Rahmen 
eines aus dem ESF, dem EFRE oder dem Kohäsions-
fonds kofinanzierten operationellen Programms aus-
gewählt wurde. 
 

 
Alle Unterlagen und insbesondere alle Teilnahmebes-
tätigungen und Bescheinigungen im Zusammenhang 
mit einem solchen Vorhaben enthalten die Angabe, 
dass das operationelle Programm aus dem ESF oder 
gegebenenfalls aus dem EFRE oder dem Kohäsions-
fonds kofinanziert wurde. 
 

Artikel 9 
Technische Merkmale der Informations- und 
Publizitätsmaßnahmen auf Ebene des Vorha-

bens 
 
Alle Informations- und Publizitätsmaßnahmen für die 
Begünstigten, die potenziellen Begünstigten und die 
Öffentlichkeit umfassen die folgenden Elemente: 
 
a) das Emblem der Europäischen Union entsprechend 
den in Anhang I angegebenen grafischen Normen 
und den Verweis auf die Europäische Union; 
 
b) den Verweis auf den jeweiligen Fonds:  
 

i) für den EFRE: „Europäischer Fonds für 
regionale Entwicklung“;  

ii) für den Kohäsionsfonds „Kohäsions-
fonds“;  

iii) für den ESF: „Europäischer Sozial-
fonds“; 

 
c) einen von der Verwaltungsbehörde gewählten 
Hinweis auf den gemeinschaftlichen Mehrwert, der 
vorzugsweise wie folgt lautet: „Investition in Ihre 
Zukunft“.  
 
Für kleines Werbematerial gelten die Buchstaben b 
und c nicht.  
 

Artikel 10 
Netzwerk und Erfahrungsaustausch 

 
(1) Jede Verwaltungsbehörde benennt die für Infor-
mation und Publizität zuständigen Personen und 
informiert die Kommission über diese Benennungen. 
Darüber hinaus können die Mitgliedstaaten eine 
einzige Kontaktperson für alle operationellen Pro-
gramme benennen. 
 
(2) Gemeinschaftsnetzwerke der zuständigen Perso-
nen gemäß Absatz 1 können errichtet werden, um 

den Austausch bewährter Praktiken — auch in Bezug 
auf die Ergebnisse der Durchführung des Kommuni-
kationsplans — sowie den Austausch von Erfahrun-
gen bei der Durchführung der Informations- und 
Publizitätsmaßnahmen gemäß dem vorliegenden 
Abschnitt zu gewährleisten. 
 
(3) Der Erfahrungsaustausch im Bereich Information 
und Publizität kann mittels technischer Hilfe gemäß 
Artikel 45 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 unter-
stützt werden. 
 
 
… 
 
 



ANHANG I 
GRUNDREGELN FÜR DIE ÄUSSERE FORM DES EMBLEMS UND HINWEISE ZU DEN ORIGINALFARBEN 

 
SINNBILDLICHE BESCHEIBUNG 
 
Vor dem Hintergrund des blauen Himmels bilden zwölf Sterne einen Kreis als Zeichen der Union der Völker Europas. 
Die Anzahl der Sterne ist unveränderlich, da die Zahl zwölf als Symbol der Vollkommenheit gilt.  
 
HERALDISCHE BESCHREIBUNG 
 
Ein Kranz von zwölf goldenen fünfzackigen Sternen auf azurblauem Grund, die Spitzen der Sterne berühren sich 
nicht. 
 
GEOMETRISCHE BESCHREIBUNG 
 

 
 

Das Emblem besteht aus einer blauen rechteckigen Flagge, deren Breite eineinhalbmal die Höhe misst. Auf einem 
unsichtbaren Kreis, dessen Mittelpunkt die Schnittstelle der Diagonalen des Rechtecks bildet, sind in gleichen Ab-
ständen zwölf goldene Sterne angeordnet. Der Kreisradius beträgt ein Drittel der Rechteckhöhe. Jeder Stern hat 
fünf Zacken, deren Spitzen einen unsichtbaren Umkreis mit einem Radius von jeweils 1/18 der Rechteckhöhe berüh-
ren. Alle Sterne stehen senkrecht, d.h. ein Zacken weist nach oben, während zwei weitere auf einer unsichtbaren 
Linie ruhen, die die Senkrechte zum Fahnenschaft bildet. Die Sterne sind wie die Stunden auf dem Zifferblatt einer 
Uhr angeordnet. Ihre Zahl ist unveränderlich.  
 
FARBEN 
 
Das Emblem hat folgende Farben: 
 

— PANTONE REFLEX BLUE für die Rechteckfläche; 
— PANTONE YELLOW für die Sterne. 
 

VIERFARBENDRUCK 
 
Beim Vierfarbendruck werden die beiden Originalfarben im Vierfarbenverfahren wiedergegeben. 
 

— PANTONE YELLOW erhält man mit 100 % „Process Yellow“. 
— PANTONE REFLEX BLUE entsteht durch Mischung von 100 % „Process Cyan“ mit 80 % „Process Magen-

ta“. 
 



INTERNET 
 
Auf der Web-Palette entspricht PANTONE REFLEX BLUE der Farbe RGB:0/0/153 (hexadezimal: 000099) und Pantone 
Yellow der Farbe RGB:255/204/0 (hexadezimal: FFCC00) 
 
EINFARBIGE REPRODUKTION 
 
Mit Schwarz: das Rechteck mit einer schwarzen Linie umgeben und die Sterne in Schwarz auf weißem Untergrund 
einsetzen. 
 

 
 

Mit Reflexblau: diese Farbe zu 100 % als Hintergrundfarbe verwenden. Die Sterne erscheinen im Negativverfahren 
weiß. 
 

 
 

REPRODUKTION AUF FARBIGEM HINTERGRUND 
 
Falls ein farbiger Hintergrund nicht zu vermeiden ist, wird das Rechteck mit einer weißen Linie umgeben, deren 
Stärke 1/25 der Rechteckhöhe entsprechen sollte. 
 

 
 
 


